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Durchführungsbestimmungen Frauen  

Kreis-Pokalspiel 2025 / 2026 
 

Pokalspielleiter: Wolfgang Spenner 
Zum Brünneken 16, 33154 Salzkotten 

Tel.: 05258 / 21310  Mobil : 0171-7770372 
E-Mail:  wolfgang.spenner@flvw.de 

 
 
Die 25 teilnehmenden Vereine ermitteln im K.O.-System den Sieger im Kreispokal der 
Frauen und den Vertreter im DFB-Vereinspokal auf Landesebene. 
 
Die Spiele werden in der Form durchgeführt, dass die Entscheidung über das 
Weiterkommen in die jeweils nächste Runde in einem einzigen Spiel, bei unentschiedenem 
Ausgang nach der regulären Spielzeit durch Elfmeterschießen nach den DFB-
Bestimmungen, herbeigeführt wird. Eine Verlängerung entfällt. Spielberechtigt sind nur 
Spielerinnen mit Spielberechtigungen für Pflichtspiele des Vereins. Der Kreispokal wird mit 
11er Mannschaften gespielt. Im Pokalwettbewerb dürfen während der regulären Spielzeit 
bis zu 5 Spielerinnen ausgetauscht werden. Ein Wiedereinwechseln ist nicht gestattet. 
 
Die mit Beginn des Pokalspieljahres klassenniederen Vereine haben bis zum Halbfinale 
einschließlich in allen Runden Heimrecht. Bei gleicher Klassenzugehörigkeit hat der zuerst 
geloste Verein Heimrecht. Der Endspielort für den Wettbewerb 2025/2026 ist Borchen. 
Ausrichter SC Borchen 
 
 
Termine 
 
Auslosungstermin: Frauen-Staffeltag am 29.07.2025 
 
Pokalspiel-Termine (Spielrunden): 
 
➢ Runde 1   Sonntag   17.08.2025  13:00 Uhr 
➢ Achtelfinale  Donnerstag   09.10.2025  19:30 Uhr 
     
➢ Viertelfinale  Donnerstag   06.11.2025  19:30 Uhr 
➢ Halbfinale   Donnerstag   02.04.2026  19:30 Uhr 
➢ Finale   Donnerstag   14.05.2026  13:00 Uhr 
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Alle Spieltage gelten ebenso wie die Anstoßzeiten als amtliche Termine. Die amtliche 
Anstoßzeit bei Wochenspieltagen ist 19:30 Uhr. Diese Spiele werden nur auf Sportanlagen 
mit Flutlicht angesetzt. Ist kein Flutlicht vorhanden so muss dem Staffelleiter ein 
Ausweichplatz mit Flutlicht benannt werden, auf dem die Spiele dann ausgetragen werden 
können. Spielverlegungen sind unter bestimmten Voraussetzungen möglich. 
 
 
 
Spielverlegungen 
 
Spielvorverlegungen sowie eine Änderung der Anstoßzeit sind grundsätzlich möglich. Eine 
Verlegung/Änderung bedarf der Antragstellung über das DFBnet-Modul 
Spielverlegungsantrag. Im Weiteren sollten die Sportredaktionen der heimischen Presse 
über jede Änderung des Spieltermins (Datum / Zeit) unbedingt frühzeitig in Kenntnis gesetzt 
werden. 
Nichtantreten zum amtlichen Termin oder zum schriftlich vereinbarten Verlegungstermin 
wird mit Spielverlust geahndet. Weiteres regelt die Verwaltungsanordnung (VWAO) zu 
Ordnungsvergehen nach § 17 (5) RuVO/WDFV. 
Bei Mehrfachbelegung eines Sportplatzes sprechen die gastgebenden Vereine ihre 
Spieltermine untereinander ab. Sollte dabei keine Einigung erzielt werden können, gilt 
folgende Regelung: 
Der gastgebende Verein, dessen Spielpaarung mit der niedrigsten Spielnummer angegeben 
ist, trägt sein Heimspiel am offiziellen Spieltag aus. Der andere Verein, der denselben 
Sportplatz nutzt, führt das Heimspiel am Tag vor dem offiziellen Spieltag durch. Der sich so 
ergebende Ausweichtermin gilt zugleich als „amtlicher“ Spieltermin. 
 
 
Versendung der Spielberichte 
 
Wird der Online Spielbericht nicht gemacht, muss der originale Papierspielbericht ausgefüllt 
werden. Der Originalspielbericht geht postalisch an den Staffelleiter. Die Spielergebnisse 
sind dann bis eine Stunde nach Spielschluss in das DFBnet einzutragen. 
 
 
Anforderung von Schiedsrichtern 
 
Für sämtliche Spiele werden die Schiedsrichter über das DFBNet angesetzt. Bei 
kurzfristigen Änderungen der Spieltermine sind die Schiedsrichter rechtzeitig beim 
Schiedsrichtersachbearbeiter des jeweiligen Kreises anzufordern. 
 
 
Prämien 
 
Der FLVW Kreis Paderborn stellt für den Frauen-Vereinspokal auf Kreisebene einen 
Siegerpokal als Wanderpokal zur Verfügung. 
 
 
Gültigkeit 
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Die o. g. Regelungen gelten, solange bis der Kreisfußballausschuss Paderborn 
anderweitige Durchführungsbestimmungen beschließt. 
 
 
Sonstiges 
 
Diese Durchführungsbestimmungen sind unanfechtbar. 
 
 

Durchführungsbestimmungen 

 
 
Paderborn, 30. Juli 2025 
 
 

Dietmar Ape     Gero Wittkemper  Wolfgang Spenner 
       Kreisvorsitzender  Kreisfußballobmann  Koord. Frauenfußball 
   FLVW Kreis Paderborn         FLVW Kreis Paderborn FLVW Kreis Paderborn 


